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Mascha Madorin

Mit Souverianititsanspriichen
gegen Menschenrechte

Vom Umgang der Schweiz mit Apartheidklagen '

Die Globalisierungstheoretikerin Saskia Sassen hat vor ein paar Jahren
geschrieben: ,.Ich stelle fest, dass neben der vom Nationalstaat reprisentier-
ten, eher traditionellen normativen Ordnung zwei neue Stétten der Normen-
bildung entstanden sind: Der globale Finanzmarkt und das internationale
Menschenrechtssystem. [...] Beide Stitten beinhalten eine de-facto-Transna-
tionalisierung der Staatspolitik, die im Gegenzug praktische und formale
Spielrdume fiir die Mitwirkung nichtstaatlicher AkteurInnen eréffnet.* (zit. in
Olympe 7/97, S.95) Genau dies erleben wir seit zwei Jahren live am Beispiel der
Apartheidklagen, durch die Banken und Unternehmen zum Schadenersatz fiir
Opfer der Apartheid verpflichtet werden sollen. Das Schweizer Establishment
hat sich hinter die beklagten Grossbanken gestellt. Seine skandalose Haltung
verkauft es nicht nur — wie seit Jahrzehnten iiblich — im Namen von
Landesinteressen der Schweiz, sondern neuerdings — um sich zusitzliche
Legitimitét zu verschaffen — im Namen der Souverinitdtsrechte Siidafrikas
und als gegen die Vorherrschaft der USA gerichtete Politik.

Am 16. Juni 2002, am Jahrestag des Soweto-Aufstandes, kiindigte der
US-amerikanische Rechtsanwalt Ed Fagan die Einreichung einer Sammel-
klage von Apartheidopfern gegen die Banken UBS, CSG und Citicorp an.
Firmen und Banken aus Frankreich, England und Deutschland sollten spiter
ebenfalls eingeklagt werden. Die Pressekonferenz fand zusammen mit dem
siidafrikanischen Anwalt John Ngcebetsha und einer Klédgerin, Dorothy
Molefi, auf dem Ziircher Paradeplatz statt. Der fiir die Klage federfithrende
siidafrikanische Anwalt und frithere Untersuchungsrichter der siidafrikani-
schen Wahrheits- und Vers6hnungskommission, Dumisa Ntsebeza, hielt
gleichzeitig in Soweto eine Pressekonferenz ab. Ein Mob, laut Sonntagszei-
tung organisiert vom Ziircher Willy Eggler, SVP-Mitglied und Auns-
Aktivist, buhte und pfiff Fagan auf dem Paradeplatz aus (SonntagsZeitung,
23.6.02). Weder der siidafrikanische Anwalt noch Dorothy Molefi, die
Mutter von Hector Peteresen, dem ersten Opfer des Soweto-Aufstandes von
1976, kamen zu Wort. Laut Zeugenberichten fiel wihrend der unflétigen
Beschimpfungen das Wort ,,Saujude®.

Jubilee Siidafrika, respektive die von Jubilee koordinierte ,,Apartheid
Debt and Reparations Campaign® (ADR), nannte die Einreichung der Klage
einen Meilenstein im Kampfum Entschiddigung der Apartheidopfer. Jubilee
stellte fest, dass trotz aller iiber drei Jahre dauernden Anstrengungen der
ADR-Kampagne sich sowohl die Schweizer Wirtschaft als auch die Regie-
rung weigerten, sich mit der Frage der internationalen Entschiddigungen fiir
die Opfer der Apartheid im Siidlichen Afrika zu befassen. Jubilee rief
nochmals schweizerische, amerikanische, deutsche und britische Politiker-
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Innen und Geschiiftsleute auf, sich fiir eine internationale Entschadigungs-
konferenz einzusetzen. Die Klage von Fagan sei zwar nicht von der ADR-
Kampagne initiiert worden, Jubilee unterstiitze jedoch jegliche Klagen von
Apartheidopfern (Medienmitteilung Jubilee, 17.6.02).

Anfang August kiindigte Jubilee Siidafrika an, dass die ADR-Kampagne
den renommierten US-amerikanischen Anwalt Michael Hausfeld engagiert
habe, um ,Jubilee bei der Entwicklung einer integren, sensiblen und
glaubwiirdigen Kampagne zu unterstiitzen* (NZZ, 6.8.2002). Jubilee unter-
stiitze zwar die Ntsebeza-Klage, lehne aber das Vorprellen Fagans und seine
Arbeitsweise ab. Yasmin Sooka, Direktorin der EU-Stiftung fiir Menschen-
rechte in Pretoria, Patronin von Jubilee Siidafrika und frither Mitglied der
siidafrikanischen Wahrheits- und Verséhnungskommission und heute des
UN-Strafgerichts in Sierra Leone, sagte in einem Interview: ,,Hausfeld wird
eng mit uns zusammenarbeiten und einen rechtlich und inhaltlich sehr gut
begriindeten Prozess vorbereiten. Es geht uns darum, international operie-
rende Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Sicherzustellen, dass sie
sich nicht wieder wie in Nazi-Deutschland, unter der Apartheidherrschaft
oder im kolonialisierten Afrika verhalten konnen. Wir stehen vor der
historischen Chance, multinationalen Unternehmen und ihren Financiers
klar zu machen, dass sie mit Konsequenzen rechnen miissen, wenn sie gegen
die Weltordnung oder gegen die moralische Ordnung verstossen.* (Facts,
32,8.8.2002) Am 11. November 2002 reichte Hausfeld zusammen mit dem
siidafrikanischen Anwalt Charles Abrahams die Klage der Opfer-Selbsthil-
feorganisation Khulumani ein.

Bis heute (April 2004) hat der dafiir zustindige US-Bezirksrichter den
Entscheid dariiber, ob die Apartheidklagen nach US-amerikanischem Recht
zugelassen werden, noch nicht veroffentlicht. Gleichzeitig ist seit Ende des
Jahres 2003 zum ersten Mal vor dem Obersten Gericht der USA ein Fall iiber
die Zulassung einer Entschidigungsklage eines ausldndischen Menschen-
rechtsopfers hingig. Der sogenannte Alien Tort Claims Act (ATCA), ein
Gesetz von 1789, erméglicht die Entschiddigungsklage von AuslidnderInnen
vor US-Gerichten unter anderm wegen schweren Menschenrechtsverlet-
zungen, die ausserhalb des US-Staatsgebiets begangen worden sind. Es
konnen jedoch nur TéterInnen oder Verantwortliche eingeklagt werden,
wenn sie sich in den USA aufhalten oder — im Fall von Unternehmen — in
den USA Niederlassungen oder Tochterunternehmen haben. Der ATCA
beruft sich auf gebriuchliches und geschriebenes internationales Recht.?
Vom Entscheid des Obersten Gerichts hingt ab, welche Zulassungschancen
Menschenrechtsklagen in Zukunft in den USA haben werden.

Der entscheidende Punkt im Verfahren um die Apartheidklagen besteht
darin, dass die Apartheid — wie der Nationalsozialismus — von der UN-
Generalversammlung als Verbrechen gegen die Menschheit verurteilt wor-
den ist und heute beim neugeschaffenen Internationalen Strafgerichtshof in
Den Haag auf der Liste der schweren Verbrechen gegen die Menschheit
figuriert. Mit dem Vergleich von Nationalsozialismus und Apartheid tun
sich das Schweizer Establishment und ihre Wissenschafter bis heute schwer.
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Die Gegenstrategie von EDA, Wirtschaftsverbinden,
Bankiervereinigung

In einem vertraulichen, noch vor Einreichung der Apartheidklagen ausge-
arbeiteten Strategiepapier des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse
wurde festgehalten: ,,Wichtig ist vor allem, dass Wirtschaft und Bund die
Forderungen klar ablehnen. Es muss deutlich werden, dass im Gegensatz
zur Holocaust-Diskussion die Schweiz zu keinen Kompromissen bereitist.*
(SonntagsZeitung, 16.6.2002) Die politischen Behorden und die Wirtschaft
hitten Kommunikation und Sprachregelung abzusprechen, professionelle
PR-Biiros sowohl in Siidafrika als auch in der Schweiz sollten die Offent-
lichkeit zu einer ,,politischen Verurteilung* der Apartheidklagen motivie-
ren, die ,,Gegenseite* miisse beobachtet und ,rechtzeitig ausgebremst®,
ausgewdhlte Parlamentarier” regelmissig informiert werden. Das PR-
Dispositiv der Economiesuisse zielte in drei Richtungen:

- Gezeichnet wird ein Feindbild von Ed Fagan, dessen Klage als ,,reine
Profitmache eines populistischen Anwaltes* ohne jede sachliche Basis
darzustellen ist.

- Erreicht und ausgeschlachtet werden muss, dass die siidafrikanische
Regierung sich von der Klage distanziere und statt an Auseinandersetzun-
gen mit der Vergangenheit vielmehr an kontinuierlichen Investitionen,
Hilfe vor Ort und Expertenwissen interessiert sei.

- In einer ,,proaktiven* Medienkampagne wird die Schweiz als eine der
bedeutendsten Investorinnen und als Entwicklungshelferin gezeigt, die am
Aufbau des neuen Siidafrika engagiert ist. Durch die Kontaktpflege mit den
siidafrikanischen Behorden, von Einrichtungen wie ,,Swiss Business Hub,
Handelskammer, Siidafrika-Messe, Investitionsseminar® wird die Prisenz
der Schweiz in Siidafrika gestidrkt. Es geht um ,,einen Fokuswechsel: Weg
von der Diskussion iiber die Vergangenheit Siidafrikas, hin zu einem
positiven Ansatz fiir die kiinftige Entwicklung des Landes.* (SonntagsZei-
tung, 16.6.02) Der einstige Botschafter Thomas Borer empfahl spiter, dass
es Ziel sein miisse, ,,die USA und Siidafrika zu einer Distanzierung [von der
Klage] zu bringen.* (HandelsZeitung, 13.11.02)

Von Beginn an verfolgte der Bund laut EDA-Sprecher mit den Wirt-
schaftsverbidnden und der Bankiervereinigung ,,das gemeinsame Ziel, die
Sammelklagen abzuwehren®, versuchte aber anfanglich noch, eine diffe-
renzierte Position zu vertreten. Eine wirtschaftsnahe Stellungnahme wurde
laut Medienberichten von Aussenminister Joseph Deiss und EDA-General-
sekretdr Walter Thurnherr im letzten Moment gestoppt. Und gegen die
,,proaktive* Darstellung der schweizerischen Entwicklungsprojekte in Stid-
afrika argumentierte EDA-Sprecher Ruedi Christen, dass Entwicklungshil-
fe ,kein PR-Instrument, auch nicht zu Gunsten der Wirtschaft* sei (Sonn-
tagsZeitung, 23.6.02). Ein paar Tage spéter nahm der Bundesrat Stellung:
,,Bs 1st nicht am Bundesrat, sich zur Berechtigung einer solchen Klage zu
dussern. Hingegen ist er der Ansicht, dass diese Art von Sammelklagen vor
einem amerikanischen Gericht nicht geeignet ist, um politische Probleme
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anderer Linder zu losen. [...] Die Schweiz und Siidafrika verbinden enge
Beziehungen. Der Bundesrat wird alles daran setzen, diese weiter zu
vertiefen. In den regelmissigen offiziellen Kontakten zwischen der Schweiz
und Siidafrika gibt es auch keine Hinweise, dass die siidafrikanischen
Behorden derartige Sammelklagen unterstiitzen wiirden.” (Vizekanzler
Achille Casanova, 26.6.02)

In anderthalb Jahren hat hierzulande die PR-Strategie der Economiesuis-
se unbestreitbar grosse Erfolge erzielt. Fiir die dramatische Verinderung
der schweizerischen 6ffentlichen Meinung ist der Fall des heutigen Bundes-
rates Hans-Rudolf Merz aufschlussreich: Seine Geschiftstétigkeit wiahrend
der Zeit der Apartheid und seine Ausserungen zur Apartheid fiihrten Ende
2002 zu einer 6ffentlichen Polemik, welche Merz bewog, die Kandidatur fiir
die FDP-Prisidentschaft zuriickzuziehen. Ein Jahr spdter wurde er ohne
Schwierigkeiten zum Bundesrat gewihlt.

Die Erfolgsgeschichte dieser Strategie wird im Folgenden nachgezeich-
net. Es gilt, die wichtigsten Elemente der offiziellen Argumentation gegen
die Klage darzustellen, aber auch zu zeigen, wie viel Orchestrierung,
Manipulation und Druckversuche es hinter den Kulissen gegeben hat.
Natiirlich brauchte man den wissenschaftlichen Segen einiger Professoren
und scheute auch nicht vor dem widerlichen Spiel mit antisemitischen
Klischees zuriick, die seit neustem mit antiamerikanischen Reflexen ange-
reichert werden.

Wie die Klage in der Schweiz unter Beschuss gerit

,.Mit dieser Klage driicken wir unser Engagement fiir eine bessere Zukunft
der Apartheidopfer, fiir die Menschenrechte und fiir Rechtsstaatlichkeit
aus®, schrieben Khulumani und Jubilee South Africa anlédsslich der Einrei-
chung der Khulumani-Klage in New York (Medienmitteilung vom
12.11.02). Rechtsstaatlichkeit ist ein Begriff, der hierzulande in Dokumen-
ten zur Entwicklungshilfe, zu Auslandsinvestitionen und Good Governance
ofters vorkommt. Doch der Anspruch auf Rechtsstaatlichkeit sollte bei den
Apartheidopfern von Anfang an ignoriert oder es sollte ihm jegliche
Legitimitdt abgesprochen werden.

Der Ziircher Geschichtsprofessor Jorg Fisch, der zur Geschichte Siidafri-
kas, des Kolonialismus und des Volkerrechts gearbeitet hat, liess sich als
einer der ersten Wissenschafter vernehmen: ,,Man kann eine solche Klage,
die sich auf keine klare Rechtsgrundlage stiitzt, nicht ernstnehmen. Anson-
sten liesse sich aus jeder historischen Handlung, mit der negative Konse-
quenzen oder bose Absichten verbunden waren, ein Vorwand fiir eine Klage
konstruieren. Das macht doch keinen Sinn. Fagan disqualifiziert sich damit
endgiiltig als Politclown.” (Tages-Anzeiger 18.6.02) Christoph Stiickelber-
ger, Zentralsekretir von Brot fiir Alle und Professor fiir Ethik an der
Universitdt Basel, doppelte auf seine Weise nach: ,,Die siidafrikanischen
Opfer sprechen die Sprache des Leidens und der Verletzung. Sie suchen
Heilung und Versohnung. Wir Schweizer héren und verstehen — wie Fagan
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— aber nur die Sprache des Geldes. Dabei geht immer vergessen, worum es
eigentlich geht. Es geht im Kern ndmlich um die Frage, wie die Wiirde der
Opfer der Apartheid wiederhergestellt werden kann.* Stiickelberger schrieb
von einer ,,Geldfalle®, weiter von einer ,,Vergangenheitsfalle* und ,,Verhir-
tungsfalle“. Es gehe darum, ,,im Verbund von Staat, Wirtschaft und Offent-
lichkeit wie Kirchen und Hilfswerken zukunftsfihige Wege gemeinsam zu
finden und zu begehen.* Zudem entspreche ,,das Instrument amerikanischer
Sammelklagen mit seiner Gefahr der Willkiir und des Missbrauchs nicht
europdischem Rechtsempfinden.” (NZZ am Sonntag, 7.7.02) Und auch Hans-
Balz Peter, Sozialethiker und Mitverfasser einer Studie iiber das Verhiltnis des
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes SEK zum Apartheidregime,
meinte neulich, “Sammelklagen als spezifisches Rechtsmittel der amerikani-
schen Gesellschaft seien nicht zu férdern, da sie fiir Stidafrika eher demiitigend
seien und die Kooperation der Banken und Unternehmen mit Siidafrika
behindern wiirden.” (Tages-Anzeiger, 23.4.2004)

Nach meinen Erfahrungen hat dieser moralisierende Diskurs iiber den
geeigneten Versohnungsprozess und das Tabu des Geldes in der schweize-
rischen Offentlichkeit etliche Resonanz gefunden, ebenso die mediale Auf-
geregtheit von Politikern der FDP, der SVP und weiterer Rechtsaussen gegen
Ed Fagan. Dagegen mochte wohl niemand den Standard-Unschuldsbeteue-
rungen der Grossbanken oder der Economiesuisse Glauben schenken: weder
ihrem Bedauern iiber das Leiden der siidafrikanischen Bevolkerung wihrend
der Apartheid, noch der Zuriickweisung jeglicher Mitverantwortung.

Den sachkundigen Fachleuten war zudem klar, dass die Klagen entgegen
allen Beteuerungen der Banker keineswegs ohne Erfolgschance sind. Illu-
sionslos formulierte es Ivo Schwander, Professor fiir Internationales Privat-
recht, Rechtsvergleichung und schweizerisches Recht an der Uni St. Gallen:
,,Es geht nicht darum, ob der amerikanische Anwalt, der diese Sammelklage
initiierte, sympathisch ist oder nicht. Ebenso wenig geht es um die Motive,
die zur Klage gefiihrt haben. Bei der Einschidtzung der Chancen der Klage
sollte man sich allein von den Fakten und von der Rechtslage leiten lassen.
[...] Meines Erachtens ist hingegen wahrscheinlich, dass sich das amerika-
nische Gericht nicht mit dem pauschalen Vorwurf befassen wird, die
Kreditvergabe habe das Apartheid-Regime lidnger aufrecht erhalten. [...]
Sollte es den Sammelkldgern hingegen gelingen zu beweisen, dass die
Kredite der beklagten Banken zur Finanzierung von Mitteln des Terrors und
der Unterdriickung dienten und dass die beklagten Banken dies wussten,
diirfte eine Gutheissung der Klage bzw. vorgingig ein entsprechender
Druck des Gerichts auf einen Vergleich wahrscheinlich sein. Die schweize-
rische Offentlichkeit wird sich in diesen und anderen Fragen daran gewoh-
nen miissen, dass die Verhaltensweisen der Schweiz und der schweizeri-
schen Wirtschaft in kritischen Zeiten nicht allein unter dem Gesichtspunkt
der Legalitidt nach schweizerischem Recht beurteilt werden konnen. Wer
mit der Welt Handel treibt, muss sich universell anerkannten Normen des
geschriebenen und ungeschriebenen Rechts und Ethik unterwerfen.* (St.
Galler Tagblatt, 8.7.02)
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Die Strategie der siidafrikanischen Regierung

Schweizerische Regierungsvertreter behaupteten von Beginn an, die siid-
afrikanische Regierung sei gegen die Klagen. Tatsdchlich waren die Mei-
nungen anfinglich geteilt. Prasident Thabo Mbeki dusserte sich von Anfang
an gegen die Klagen — wie im iibrigen auch gegen die sehr bescheidenen
Entschidigungsempfehlungen der Wahrheits- und Verséhnungskommissi-
on. Wie kontrovers die Meinungen waren, zeigte sich jedoch im Dezember
2002, als die Regierung einen offiziellen Beschluss fasste: ,,Das Kabinett
bestitigt erneut das Recht aller BiirgerInnen, in allen Fragen ein Gericht
anzurufen. Die Regierung beteiligt sich allerdings an diesen Klagen nicht;
weder unterstiitzt sie diese, noch lehnt sie sie ab.“ Dies entsprach nicht dem,
was sich die Schweizer Vertreter erhofft hatten.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Schweiz fiir Stidafrika hat in den
letzten Jahren ziemlich nachgelassen und damit auch ihr Einfluss in Siidaf-
rika. Ein Vergleich mit den USA zeigt das deutlich: Die ausldndischen
Verbindlichkeiten von Siidafrika (ausldndische Direktinvestitionen, Akti-
enanteile, Kredite und Anleihen, Immobilienbesitz) betrugen 1989 — als die
Sanktionen ihren Hohepunkt erreicht hatten — gegeniiber der Schweiz rund
2/3 derjenigen gegeniiber den USA. Die Direktinvestitionen der Schweiz
und der USA waren etwa gleich hoch, die ausstehenden Schweizer Kredite
und Anleihen an die Apartheidregierung jedoch doppelt so hoch wie
diejenigen der USA. Im Jahre 2001 betrugen die Direktinvestitionen der
USA das 2.7-fache derjenigen der Schweiz, die Anleihen und Kredite an die
siidafrikanische Regierung lagen 27-mal und insgesamt alle direkten und
indirekten Investitionen iiber 7-mal hoher als diejenigen der Schweiz. Mit
andern Worten: Der Anteil der Schweiz an den ausldndischen direkten und
indirekten Investitionen in Siidafrika war seit 19563 noch nie so klein wie
jetzt! Er lag im Jahr 2001 bei 2.5 Prozent aller ausldandischer direkten und
indirekten Investitionen in Siidafrika und betrug damit iiber fiinf Mal
weniger als 1989 und etwa die Hilfte aus dem Jahr 1956.

Wihrend sich also die Moglichkeiten der Schweiz, Einfluss auszuiiben,
verkleinert haben, sieht sich Siidafrika in den letzten Jahren harten Druck-
versuchen von seiten der Bush-Regierung ausgesetzt. Schon im Jahr 2001
begannen die Konflikte, als sich die USA aus der UN-Konferenz gegen
Rassismus in Durban zuriickzogen, fiir welche Siidafrika die Federfithrung
hatte. Als Siidafrika sich weigerte, die Bush-Regierung in ithrer Ablehnung
des Internationalen Strafgerichtshofs zu unterstiitzen, wurde Siidafrika wie
auch 24 andern Lindern die Militdrhilfe gestrichen (Mail&Guardian,
11.7.03). Ein weiteres Mal geriet Siidafrika wegen seiner ablehnenden
Haltung zum Irakkrieg unter Druck. Der siidafrikanische Botschafter bei
der UNO meinte iiber die UN-Debatten zum Irakkrieg, es habe sich um
einen ,,brutalen Prozess mit Zwang, Drohungen und Anreizen* gehandelt
(Mail&Guardian, 19.5.03).

Wenige Tage nach Einreichung der Khulumani-Klage im November
2002 berieten iiber 50 namhafte US-Unternehmen in Washington iiber das
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weitere Vorgehen beziiglich der Apartheidklagen sowie anderen ,,Men-
schenrechtsklagen* gegen multinationale Konzerne in den USA. Die Haupt-
rede hielt Stuart E. Eizenstat, der in den 1990er Jahren als Sonderbeauftrag-
ter Bill Clintons die Verhandlungen zwischen jiidischen SammelkldgerIn-
nen und Schweizer Banken geleitet hatte. Heute arbeitet Eizenstat als
Partner der Washingtoner Anwaltskanzlei Covington&Burling, zu deren
Klienten auch die UBS gehort (NZZ am Sonntag, 8.12.02).

Der Skandal in der Schweiz

Am World Economic Forum vom Januar 2003 in Davos, an dem auch
Eizenstat anwesend war, wurden erste Sondierungsgespréache gefiihrt. Im
April 2003 geisselte Mbeki in einer Parlamentsrede in riiden Worten die
Klagen. Kurz danach kiindigte der Bundesrat die Schliessung des Bundes-
archivs fiir die ForscherInnen des NFP42+ zu den Beziehungen der Schweiz
mit Siidafrika an. Diese gilt bis heute auch iiber die 30jdhrige Aktensperre
hinaus fiir die ,,Akten, die Namen von am Siidafrika-Geschift beteiligten
Firmen nennen oder Informationen zu Kapital- und anderen Exportgeschaf-
ten nach Siidafrika enthalten*. (Medienmitteilung EFD vom 11.9.2003 zur
Interpellation Hollenstein 03.3366) Mbeki distanzierte sich im Juni erneut
massiv von den Klagen, und zwar anlésslich eines offiziellen Besuches in
der Schweiz, der aussergewohnlich kurz dauerte — nur einen halben Tag —
und zudem kurz vor der Nationalratssession stattfand, an der die Aufarbei-
tung der Beziehungen Schweiz-Siidafrika und die Archivschliessung zur
Debatte standen.

Der Kommissionssprecher, SVP-Nationalrat Alexander J. Baumann,
erklidrte denn auch: ,,In jedem Fall wiirde der Zugang zu den Privat- und
Geschiftsarchiven jedoch Privatsphire und Bankgeheimnis verletzen. [...]
Die Mehrheit der Kommission ist im Zusammenhang mit den Sammelkla-
gen [...] der Ansicht, dass der Schutz der Privatsphire wichtiger ist als das
Interesse, das der Staat daran haben konnte, alles iiber die Aktivititen der
Schweizer Unternehmen im Sinne der geschichtlichen Aufarbeitung in
allen Einzelheiten zu erfahren. Lassen Sie mich fiir die Kommission
ergdnzen, was Siidafrikas Priasident Thabo Mbeki anlisslich seines Besu-
ches in der Schweiz letzte Woche dargelegt hat, nimlich, dass seine
Regierung die Sammelklage ablehne. Es ist nach seiner Ansicht nicht weise,
den Blick allzu sehr auf die Vergangenheit zu lenken und damit die
Probleme von heute — wie Armut, Aids oder Arbeitslosigkeit — zu verdrén-
gen. Siidafrika will auch nicht, dass US-Gerichte iiber die Probleme des
Landes entscheiden.* (Nationalrat vom 20.6.03)

Seit Mbekis offiziellem Besuch in der Schweiz sind in den Schweizer
Medien kaum mehr Informationen zur ADR-Kampagne und ihren Positio-
nen unterzubringen. Im Juli 2003 reichte dann die siidafrikanische Regie-
rung einen Amicus-Curiae-Brief bei dem fiir den Zulassungsentscheid
zustindigen New Yorker Gericht ein*, in dem sie klar gegen die Klagen
Stellung nahm und das Gericht aufforderte, die Klagen im Interesse der
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souverdnen Rechte Siidafrikas nicht zuzulassen. Im August — an einer
Konferenz von siidafrikanischen Nichtregierungsorganisationen zu den
Entschiddigungsklagen — gab der siidafrikanische Justizminister zu, dass
Siidafrika von der US-Regierung gebeten worden sei, das Amicus-Curiae-
Schreiben zu verfassen. In ihrer Schlussresolution forderte die Konferenz
den sofortigen Riickzug dieses Schreibens. In weiteren Amicus-Curiae-
Schreiben wandten sich prominente Siidafrikaner wie der frithere Erzbi-
schof Desmond Tutu gegen die Position ihrer Regierung. Im Unterschied
zur Schweiz ist in Siidafrika die Entschidigungsdebatte nicht zu Ende. Die
siidafrikanische Regierung hat sich mit ihrer Stellungnahme innenpolitisch
heftiger Kritik ausgesetzt. Auch die Frage, ob die Klage in den USA
zugelassen wird, ist noch nicht entschieden.

Am World Economic Forum vom Januar 2004 fand wiederum ein
Workshop mit Eizenstat zu den Klagen in den USA statt. Am 24. Januar
2004 unterzeichnete das EDA, respektive die Direktion fiir Volkerrecht,
zusammen mit Grossbritannien und Australien einen Amicus-Curiae-Brief
an den Obersten Gerichtshof der USA. Er bezieht sich auf einen Gerichts-
fall, in dem die US-Regierung die Klagerechte des Mexikaners Humberto
Alvarez-Machain gegen einen Beauftragten der US-Drug Enforcement
Agency verneint. Der Fall — der erste dieser Art vor dem Obersten Gericht
—wird, wie schon erwéhnt, wegweisend sein fiir die kiinftigen Klagerechte
von ausldandischen Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen in den
USA. Das von der Schweiz unterzeichnete Schreiben beruft sich auf den
Amicus-Curiae-Brief der siidafrikanischen Regierung zu den Apartheidkla-
gen, der dem Schreiben in vollem Wortlaut angefiigt ist. Fiir die Beschnei-
dung der Klagerechte setzen sich nebst der Schweiz, Grossbritannien und
Australien vor allem US-Wirtschaftsverbénde und die Bush-Regierung ein.

Umgekehrt haben sich nun zahlreiche US-amerikanische und internatio-
nale Menschenrechtsorganisationen und Menschenrechts-ExpertInnen ge-
gen jegliche Einschrinkungsversuche ausgesprochen, ebenso Organisatio-
nen, die sich mit der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen
befassen. Unter anderem sind dies: Amnesty International, World Organi-
zations Against Torture, Mary Robinson, frithere Hochkommissarin fiir
Menschenrechte bei der UNO, Richard J. Goldstone, fritherer Richter beim
siidafrikanischen Verfassungsgericht und Ex-Chefankldger am UN-Straf-
gericht zu Jugoslawien und Rwanda, viele pensionierte hohere US-Diplo-
matInnen, circa hundert RechtsprofessorInnen, dazu zivilgesellschaftliche
Organisationen wie der Jiiddische Weltkongress, das International Center for
Corporate Accountability, OECD Watch, Oxfam International, Trans Afri-
ca Forum, Jubilee South Africa, Christian Aid und Human Rights Watch.
Aus der Schweiz haben der Ziircher Strafrechtler und ehemalige Prisident
der Europidischen Kommission fiir Menschenrechte, Stefan Trechsel, die
Erkldarung von Bern und Trial sowie in Genf situierte internationale Men-
schenrechtsorganisationen unterschrieben.” Auf den 6ffentlichen Protest
hin liess das EDA verlauten, die Schweizer Unterschrift unter den Amicus-
Curiae-Brief habe nichts mit den Apartheidklagen zu tun, sondern wende
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sich gegen die zunehmende Missachtung des Volkerrechts durch die USA
(Tages-Anzeiger vom 19.3.04) — eine seltsame Behauptung, da es beim
strittigen Fall um ein Kidnapping im Auftrag der US-Drogenbehorden in
Mexiko geht, also um eine schwere Souverinitéts- und Menschenrechtsver-
letzung zur gleichen Zeit. Schamlos wird dabei die Verlautbarung der
siidafrikanischen Regierung gegen die Klagen der Apartheid-Opfer instru-
mentalisiert.

Anmerkungen

1

Der Artikel beruht auf einer Chronologie von ausgewihlten Zeitungsartikeln, Verlaut-
barungen von Regierungen und der internationalen Apartheidschulden und -entschédi-
gungskampagne, welche von Martina Egli im Auftrag der Aktion Finanzplatz Schweiz
fiir die Zeit von Mitte Juni 2002 bis Ende 2003 in einer umfangreichen und eindriick-
lichen Dokumentation zusammengetragen wurde. Eine gekiirzte Version wird dem-
nichst von der Recherchiergruppe Schweiz-Sitidafrika veroffentlicht (www.solifonds.ch
und www.aktionfinanzplatz.ch).

Anders als in den USA sind beim neu geschaffenen Internationalen Strafgerichtshof in
Den Haag die Entschiddigungsrechte der Opfer kaum verankert. Ebenfalls im Unter-
schied zum US-amerikanischen Recht sind Klagemdéglichkeiten gegen juristische
Personen ausdriicklich ausgenommen.

Seit die siidafrikanische Reservebank die entsprechenden Statistiken herausgibt, aus
der diese Zahlen zusammengestellt sind.

In den USA erlauben es Amicus-Curiae-Interventionen, einem am Rechtsstreit nicht
beteiligten Dritten dem Gericht seine Tatsachenkenntnisse zur Verfiigung zu stellen
oder auf bestimmte rechtliche Gesichtspunkte hinzuweisen. Interventionen ausldndi-
scher Staaten haben ein vergleichsweise hohes Gewicht.

Siehe zum Fall www.nosafehaven.org, www.aktionfinanzplatz.ch.

AFP AKTION FINANZPLATZ SCHWEIZ
AN INDEPENDENT NETWORK MONTIORINGTHE SWISS INANCIL SYSTEM
~ ACTION PLACE INANCIERE SUISSE

Lesen Sie die Flnanzplatz-lnformatlonen (vlermal jahrlich)
und besuchen Sie www.aktionfinanzplatz.ch

Auf Ihre Unterstiitzung sind wir dringend angewiesen: PC 80-38012-4

AFP, Drahtzugstr. 28, 4057 Basel, 061 693 17 00, afp@aktionfinanzplatz.ch

WIDERSPRUCH - 46/04 199



	Mit Souveränitätsansprüchen gegen Menschenrechte : vom Umgang der Schweiz mit Apartheidklagen

